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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

als Versicherungsnehmer sind Sie unser Vertragspartner; für unser Ver-

tragsverhältnis gelten die nachfolgenden Bedingungen.
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§ 1 Welche Leistungen erbringen wir?

Wir zahlen die vereinbarte Versicherungssumme bei Tod der versicher-
ten Person. Bei Tod innerhalb der ersten drei Versicherungsjahre - bei
Einmalbeitragsversicherungen innerhalb des ersten Versicherungsjahres
- zahlen wir jedoch nur die Summe der bis dahin eingezahlten Beiträge.
Tritt der Tod als Folge eines Unfallereignisses gemäß § 2 innerhalb ei-
nes Jahres ein, zahlen wir auch in den ersten drei Versicherungsjahren
die vereinbarte Versicherungssumme.

§ 2 Was ist ein Unfall im Sinne dieser Bedingungen?

(1) Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich
von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis)
unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet.

(2) Als Unfall gilt auch, wenn durch erhöhte Kraftanstrengung der ver-
sicherten Person an Gliedmaßen oder Wirbelsäule
- ein Gelenk verrenkt wird oder
- Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen

werden.

(3) Nicht als Unfallereignis gelten
- Unfälle durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen, auch so-

weit diese auf Trunkenheit beruhen, sowie durch Schlaganfälle,
epileptische Anfälle oder andere Krampfanfälle, die den ganzen
Körper der versicherten Person ergreifen. Wir werden jedoch
leisten, wenn diese Störungen oder Anfälle durch ein unter
diese Versicherung fallendes Unfallereignis verursacht waren.

- Unfälle infolge psychischer Reaktionen, gleichgültig wodurch
diese verursacht sind.

§ 3 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?

Wir beteiligen Sie und die anderen Versicherungsnehmer gemäß § 153
Versicherungsvertragsgesetz (VVG) an den Überschüssen und Bewer-
tungsreserven (Überschussbeteiligung). Die Überschüsse werden nach
den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) ermittelt und jährlich
im Rahmen unseres Jahresabschlusses festgestellt.

(1) Grundsätze und Maßstäbe für die Überschussbeteiligung der
Versicherungsnehmer

(a) Die Überschüsse stammen im Wesentlichen aus den Erträgen der
Kapitalanlagen. Von den Nettoerträgen derjenigen Kapitalanlagen,

die für künftige Versicherungsleistungen vorgesehen sind (§ 3 der
Verordnung über die Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebens-
versicherung, Mindestzuführungsverordnung), erhalten die Versi-
cherungsnehmer insgesamt mindestens den in dieser Verordnung
genannten prozentualen Anteil. In der derzeitigen Fassung der
Verordnung sind grundsätzlich 90 % vorgeschrieben (§ 4 Abs. 3, §
5 Mindestzuführungsverordnung). Aus diesem Betrag werden zu-
nächst die Mittel entnommen, die zur Finanzierung der vereinbar-
ten Versicherungsleistungen benötigt werden. Den verbleibenden
Betrag verwenden wir für die Beteiligung der Versicherungsneh-
mer an den Überschüssen.

Weitere Überschüsse entstehen insbesondere dann, wenn Sterb-
lichkeit und Kosten niedriger sind als bei der Beitragskalkulation
angenommen. Auch an diesen Überschüssen werden die Versi-
cherungsnehmer angemessen beteiligt und zwar nach derzeitiger
Rechtslage am Risikoergebnis (Sterblichkeit) grundsätzlich zu
mindestens 75% und am übrigen Ergebnis (einschließlich Kosten)
grundsätzlich zu mindestens 50% (§ 4 Abs. 4 u. 5, § 5 Mindestzu-
führungsverordnung).

Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschiedlich zum
Überschuss bei. Wir haben deshalb gleichartige Versicherungen in
Bestandsgruppen zusammengefasst und teilweise nach engeren
Gleichartigkeitskriterien innerhalb der Bestandsgruppen Unter-
gruppen gebildet; diese werden Überschussverbände genannt.
Die Verteilung des Überschusses für die Versicherungsnehmer
auf die einzelnen Bestandsgruppen orientiert sich daran, in wel-
chem Umfang sie zu seiner Entstehung beigetragen haben
(verursachungsorientiertes Verfahren).

Den Überschuss führen wir der Rückstellung für Beitragsrücker-
stattung zu, soweit er nicht in Form der so genannten Direktgut-
schrift bereits unmittelbar den überschussberechtigten Versiche-
rungen gutgeschrieben wird. Diese Rückstellung dient dazu, Er-
gebnisschwankungen im Zeitablauf zu glätten. Sie darf grundsätz-
lich nur für die Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer
verwendet werden. Nur ausnahmsweise und mit Zustimmung der
Aufsichtsbehörde können wir hiervon nach § 56a Versicherungs-
aufsichtsgesetz (VAG) abweichen, soweit die Rückstellung nicht
auf bereits festgelegte Überschussanteile entfällt. Nach der derzei-
tigen Fassung des § 56a VAG können wir die Rückstellung im In-
teresse der Versicherungsnehmer auch zur Abwendung eines dro-
henden Notstandes, zum Ausgleich unvorhersehbarer Verluste
aus den überschussberechtigten Versicherungsverträgen, die auf
allgemeine Änderungen der Verhältnisse zurückzuführen sind,
oder - sofern die Rechnungsgrundlagen aufgrund einer unvorher-
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sehbaren und nicht nur vorübergehenden Änderung der Verhält-
nisse angepasst werden müssen - zur Erhöhung der Deckungs-
rückstellung heranziehen.

(b) Nach § 252 Absatz 1 Ziffer 4 HGB sind die im Jahresabschluss
ausgewiesenen Vermögensgegenstände vorsichtig zu bewerten
und - soweit sie nicht zum Anlagestock fondsgebundener Lebens-
versicherungen gemäß § 341d HGB gehören - höchstens mit ihren
Anschaffungs- oder Herstellungskosten (§ 253 Absatz 1 HGB)
bzw. - im Falle der in § 341c HGB genannten Kapitalanlagen - ih-
rem Nennbetrag anzusetzen. Übersteigt der Zeitwert der Kapital-
anlagen ihren in der Bilanz ausgewiesenen Wert, entstehen Be-
wertungsreserven. Grundlage für die Berechnung der Beteiligung
der Versicherungsnehmer an den Bewertungsreserven sind die
Bewertungsreserven des Teils der Kapitalanlagen, der durch die
Beitragszahlungen zu Kapital bildenden Versicherungen mit Über-
schussbeteiligung entstanden ist
(überschussbeteiligungsrelevante Bewertungsreserven). Auf-
sichtsrechtliche Regelungen zur Kapitalausstattung bleiben unbe-
rührt.

Gemäß § 54 der Verordnung über die Rechnungslegung von Ver-
sicherungsunternehmen (RechVersV) wird im Anhang zum Jah-
resabschluss der Zeitwert zum Schluss des Geschäftsjahres für
die Gesamtheit der zum Anschaffungswert oder zum Nennwert
ausgewiesenen Kapitalanlagen ebenso angegeben wie der bilan-
zierte Wert, der Zeitwert und die Bewertungsreserven des Teils
der Kapitalanlagen, der in die Berechnung der Beteiligung der Ver-
sicherungsnehmer an den Bewertungsreserven einzubeziehen ist.
Die jährlich neu ermittelten Bewertungsreserven werden gemäß §
153 Absatz 3 VVG nach einem verursachungsorientierten Verfah-
ren rechnerisch zugeordnet.

(2) Grundsätze und Maßstäbe für die Überschussbeteiligung Ih-
res Vertrages

(a) Ihre Versicherung gehört in der Regel zum Überschussverband
Einzel-Kapitalversicherungen (Tarifwerk 2010) in der Bestands-
gruppe Kapitalversicherungen nach Einzeltarifen, bei Einmalbei-
tragsversicherungen zum Überschussverband Einzel-
Kapitalversicherungen gegen Einmalbeitrag (Tarifwerk 2010) in
dieser Bestandsgruppe. Enthält die Tarifbezeichnung Ihrer Versi-
cherung jedoch einen der folgenden Zusätze, so richten sich Über-
schussverband und Bestandsgruppe - gegebenenfalls in Abhän-
gigkeit von der Beitragszahlungsweise - nach folgender Zuord-
nung:

Zusatz Beitrag Überschussver-
band

Bestandsgruppe

FDT,
SV
oder
SVR

Einmal-
beitrag

Kapitalversiche-
rungen nach modifi-
zierten Einzeltarifen
gegen Einmalbei-
trag
(Tarifwerk 2010)

Kapitalversiche-
rungen nach Ein-
zeltarifen

in allen
anderen
Fällen

Kapitalversiche-
rungen nach modifi-
zierten Einzeltarifen
(Tarifwerk 2010)

Kapitalversiche-
rungen nach Ein-
zeltarifen

FG,
FVR

Einmal-
beitrag

Gruppen-
Kapitalversiche-
rungen gegen Ein-
malbeitrag
(Tarifwerk 2010)

Kollektiv-
Kapitalversiche-
rungen

in allen
anderen
Fällen

Gruppen-
Kapitalversiche-
rungen
(Tarifwerk 2010)

Kollektiv-
Kapitalversiche-
rungen

In Abhängigkeit von dieser Zuordnung erhält Ihre Versicherung
jährlich Überschussanteile. Die Höhe der Überschussanteilsätze
wird vom Vorstand auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars
festgelegt und in unserem Geschäftsbericht veröffentlicht.

(b) Bei Beendigung Ihres Vertrages wird Ihrem Vertrag ein Anteil an
den für diesen Zeitpunkt überschussbeteiligungsrelevanten Be-
wertungsreserven gemäß Absatz 1 b mittels eines verursachungs-
orientierten Verfahrens rechnerisch zugeordnet. Als Beteiligung an
den Bewertungsreserven wird Ihrem Vertrag mindestens die Hälfte
des zugeordneten Betrages zugeteilt.

(c) Die Bemessungsgrundlagen für die Überschussbeteiligung und
die Verwendung der zugeteilten Überschüsse ergeben sich aus
den als Anlage beigefügten "Bestimmungen zur Überschussbetei-
ligung". Diese sind Bestandteil dieser Bedingungen.

(3) Höhe der künftigen Überschussbeteiligung

Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vielen Einflüssen
ab. Diese sind nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt be-
einflussbar. Wichtigster Einflussfaktor ist dabei die Zinsentwick-
lung des Kapitalmarkts. Aber auch die Entwicklung des versicher-
ten Risikos und der Kosten sind von Bedeutung. Die absolute
Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann also nicht garan-
tiert werden.

§ 4 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz und wie ist das Versi-
cherungsjahr festgelegt?

(1) Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn wir die Annahme Ihres An-
trages in Textform oder durch Aushändigung des Versicherungs-
scheins erklärt haben. Vor dem im Versicherungsschein angege-
benen Beginn der Versicherung besteht jedoch noch kein Versi-
cherungsschutz. Mit Beginn des Versicherungsschutzes ist der er-
ste oder einmalige Beitrag (Einlösungsbeitrag) zu zahlen (vgl. § 7
Absatz 2). Unsere Leistungspflicht entfällt bei nicht rechtzeitiger
Beitragszahlung (vgl. § 8 Absatz 3).

(2) Ein Versicherungsjahr beginnt am Jahrestag des vereinbarten Be-
ginns der Versicherung um 12 Uhr und endet am Jahrestag im fol-
genden Kalenderjahr um 12 Uhr.

§ 5 Was gilt bei Wehrdienst, Unruhen, Krieg oder Einsatz bzw.
Freisetzen von ABC-Waffen / -Stoffen?

(1) Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig davon,
auf welcher Ursache der Versicherungsfall beruht. Versicherungs-
schutz besteht insbesondere auch dann, wenn die versicherte
Person in Ausübung des Wehr- oder Polizeidienstes oder bei inne-
ren Unruhen den Tod findet.

(2) Bei Ableben der versicherten Person in unmittelbarem oder mittel-
barem Zusammenhang mit Kriegsereignissen beschränkt sich un-
sere Leistungspflicht allerdings auf die Auszahlung des für den To-
destag berechneten Rückkaufswertes gemäß § 9 Absätze 3 bis 5.

Die Einschränkung unserer Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn
die versicherte Person während eines Aufenthaltes außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland in unmittelbarem oder mittelbarem
Zusammenhang mit Kriegsereignissen stirbt, an denen sie nicht
aktiv beteiligt war.

(3) Bei Ableben der versicherten Person in unmittelbarem oder mittel-
barem Zusammenhang mit dem vorsätzlichen Einsatz von atoma-
ren, biologischen oder chemischen Waffen oder dem vorsätzlichen
Einsatz oder der vorsätzlichen Freisetzung von radioaktiven, biolo-
gischen oder chemischen Stoffen beschränkt sich unsere Lei-
stungspflicht auf die Auszahlung des für den Todestag berechne-
ten Rückkaufswertes gemäß § 9 Absätze 3 bis 5, sofern der Ein-
satz oder das Freisetzen darauf gerichtet sind, das Leben einer
Vielzahl von Personen zu gefährden. Absatz 2 Satz 2 bleibt unbe-
rührt.

§ 6 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Person?

(1) Bei Selbsttötung leisten wir, wenn seit Abschluss des Versiche-
rungsvertrages bzw. seit Wiederherstellung der Versicherung drei
Jahre vergangen sind.

(2) Bei Selbsttötung vor Ablauf der Dreijahresfrist besteht Versiche-
rungsschutz nur dann, wenn uns nachgewiesen wird, dass die Tat
in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand
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krankhafter Störung der Geistestätigkeit begangen worden ist. An-
derenfalls zahlen wir den für den Todestag berechneten Rück-
kaufswert gemäß § 9 Absätze 3 bis 5 aus.

(3) Vereinbaren Sie mit uns nachträglich eine Erhöhung der unter Ri-
siko stehenden Summe (Versicherungsleistung im Todesfall ab-
züglich des mit den Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation
berechneten Deckungskapitals), gelten die Absätze 1 und 2 ent-
sprechend.

§ 7 Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?

(1) Die Beiträge zu Ihrer Lebensversicherung können Sie je nach Ver-
einbarung durch laufende Beiträge für jede Versicherungsperiode
bis zum Ablauf der vereinbarten Beitragszahlungsdauer oder in ei-
nem einzigen Betrag (Einmalbeitrag) entrichten. Versicherungspe-
riode ist entsprechend der Beitragszahlungsweise ein Monat, ein
Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein Jahr; bei Einmalbeitragsversi-
cherungen ist die Versicherungsperiode ein Jahr.

(2) Der Einlösungsbeitrag wird unverzüglich nach Abschluss des Ver-
sicherungsvertrages fällig, jedoch nicht vor dem im Versicherungs-
schein angegebenen Versicherungsbeginn. Alle weiteren Beiträge
(Folgebeiträge) werden zu Beginn der vereinbarten Versiche-
rungsperiode fällig.

(3) Die Übermittlung Ihrer Beiträge erfolgt auf Ihre Gefahr und Ihre
Kosten.

(4) Für eine Stundung der Beiträge ist eine schriftliche Vereinbarung
mit uns erforderlich.

(5) Bei Fälligkeit einer Versicherungsleistung werden wir etwaige Bei-
tragsrückstände verrechnen.

§ 8 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zah-
len?

(1) Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung genügt es, wenn Sie
fristgerecht alles getan haben, damit der Beitrag bei uns eingeht.
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt
die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann
und Sie einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen.
Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns nicht ein-
gezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig,
wenn sie unverzüglich nach unserer schriftlichen Zahlungsauffor-
derung erfolgt. Haben Sie zu vertreten, dass der Beitrag wieder-
holt nicht eingezogen werden kann, sind wir berechtigt, künftig die
Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen.

Einlösungsbeitrag

(2) Wenn Sie den Einlösungsbeitrag nicht rechtzeitig zahlen, könne
wir - solange die Zahlung nicht bewirkt ist - vom Versicherungsver-
trag zurücktreten Dies gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird,
dass Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nicht zu vertreten haben.
Bei einem Rücktritt können wir von Ihnen die Kosten der zur Ge-
sundheitsprüfung durchgeführten ärztlichen Untersuchungen ver-
langen.

(3) Ist der Einlösungsbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch
nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet. Unsere Lei-
stungspflicht besteht jedoch, wenn uns nachgewiesen wird, dass
Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

Folgebeitrag

(4) Wenn Sie einen Folgebeitrag oder einen sonstigen Betrag, den
Sie aus dem Versicherungsverhältnis schulden, nicht rechtzeitig
zahlen, erhalten Sie von uns auf Ihre Kosten eine Mahnung in
Textform. Darin setzen wir Ihnen eine Zahlungsfrist von minde-
stens zwei Wochen. Begleichen Sie den Rückstand nicht inner-
halb der gesetzten Frist, entfällt oder vermindert sich Ihr Versiche-
rungsschutz. Auf die Rechtsfolgen werden wir Sie in der Mahnung
ausdrücklich hinweisen.

§ 9 Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen oder beitrags-
frei stellen?

Kündigung und Auszahlung des Rückkaufswertes

(1) Sie können Ihre Versicherung jederzeit zum Schluss einer Versi-
cherungsperiode ganz oder teilweise schriftlich kündigen.

(2) Kündigen Sie Ihre Versicherung nur teilweise, ist diese Kündigung
unwirksam, wenn die verbleibende Versicherungssumme oder der
verbleibende Beitrag unter den Mindestbetrag sinkt, der in unse-
ren "Bestimmungen über Gebühren und tarifabhängige Begren-
zungen" gemäß § 15 Absatz 3 festgelegt ist.

(3) Nach § 169 VVG haben wir nach Kündigung - soweit bereits ent-
standen - den Rückkaufswert zu erstatten. Dieser entspricht nicht
der Summe der von Ihnen gezahlten Beiträge, sondern ist das
nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den
Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation zum Schluss der
laufenden Versicherungsperiode berechnete Deckungskapital Ih-
rer Versicherung für die vereinbarten Versicherungsleistungen,
mindestens jedoch der Betrag des Deckungskapitals, das sich bei
gleichmäßiger Verteilung der unter Beachtung der aufsichtsrechtli-
chen Höchstzillmersätze (vgl. § 10 Absatz 2 Satz 3) angesetzten
tariflichen einmaligen Abschlusskosten auf die ersten fünf Ver-
tragsjahre ergibt.

Beitragsrückstände werden von dem Rückkaufswert abgesetzt.

Eine Auszahlung entfällt, wenn der Mindestbetrag nach unseren
"Bestimmungen über Gebühren und tarifabhängige Begrenzun-
gen" gemäß § 15 Absatz 3 nicht erreicht wird; dies gilt nicht, wenn
ein weiterer Zahlungsvorgang erfolgt.

(4) Wir sind gemäß § 169 Absatz 6 VVG berechtigt, den nach Absatz
3 berechneten Betrag angemessen herabzusetzen, soweit dies er-
forderlich ist, um eine Gefährdung der Belange der Versicherungs-
nehmer, insbesondere durch eine Gefährdung der dauernden Er-
füllbarkeit der sich aus den Versicherungsverträgen ergebenden
Verpflichtungen, auszuschließen. Die Herabsetzung ist jeweils auf
ein Jahr befristet.

(5) Zusätzlich zahlen wir - soweit vorhanden - einen Rückkaufswert
aus der Überschussbeteiligung gemäß den "Bestimmungen zur
Überschussbeteiligung".

(6) Die Kündigung Ihrer Versicherung ist mit Nachteilen verbunden. In
der Anfangszeit Ihrer Versicherung ist wegen der Verrechnung
von Abschlusskosten nur ein geringer Rückkaufswert vorhanden.
Der Rückkaufswert erreicht auch in den Folgejahren nicht unbe-
dingt die Summe der gezahlten Beiträge. Der Rückkaufswert ent-
spricht jedoch, sofern wir nicht von unserem Recht nach Absatz 4
Gebrauch machen, mindestens dem Wert nach Absatz 3. Nähere
Informationen zu diesem Rückkaufswert und seiner Höhe sowie
zur absoluten Höhe des jeweiligen Abzugs können Sie Ihrer Ga-
rantiewerttabelle entnehmen.

Umwandlung in eine beitragsfreie Versicherung

(7) Nach § 165 VVG können Sie bei Versicherungen mit laufender
Beitragszahlung anstelle einer Kündigung nach Absatz 1 verlan-
gen, zum Schluss einer Versicherungsperiode von der Beitrags-
zahlungspflicht befreit zu werden. In diesem Fall setzen wir die
Versicherungsleistungen auf die beitragsfreien Versicherungslei-
stungen herab, die nach anerkannten Regeln der unter Zugrunde-
legung des um rückständige Beiträge geminderten Rückkaufswer-
tes gemäß Absatz 3 errechnet werden. Anstelle einer vollständi-
gen Befreiung von der Beitragszahlungspflicht können Sie auch
eine teilweise Beitragsbefreiung verlangen. In diesem Fall setzen
wir die Versicherungsleistungen unter Berücksichtigung des ver-
bleibenden Beitrags und des aus Ihrer Versicherung zur Verfü-
gung stehenden Rückkaufswertes gemäß Absatz 3 nach aner-
kannten Regeln der Versicherungsmathematik unter Zugrundele-
gung der Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation für den
Schluss der laufenden Versicherungsperiode herab.

Sowohl die vollständige als auch die teilweise Beitragsfreistellung
Ihrer Versicherung ist mit Nachteilen verbunden. In der Anfangs-
zeit Ihrer Versicherung sind wegen der Verrechnung von Ab-
schlusskosten zunächst nur geringe Rückkaufswerte für die Bil-
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dung beitragsfreier Versicherungsleistungen vorhanden. Auch in
den Folgejahren stehen nicht unbedingt Mittel in Höhe der gezahl-
ten Beiträge für die Bildung der beitragsfreien Versicherungslei-
stungen zur Verfügung. Die beitragsfreie Versicherungssumme
entspricht jedoch mindestens einem bei Vertragsabschluss verein-
barten Betrag, dessen Höhe vom Zeitpunkt der Beitragsfreistel-
lung des Vertrages abhängt.

Nähere Informationen zu den beitragsfreien Versicherungsleistun-
gen und ihrer Höhe im Fall einer vollständigen Beitragsfreistellung
können Sie Ihrer Garantiewerttabelle entnehmen. Bei teilweiser
Beitragsfreistellung hängt die Höhe der herabgesetzten Versiche-
rungsleistungen von der Höhe des verbleibenden Beitrags und
vom Zeitpunkt der Vertragsumstellung ab. Sofern Sie eine teil-
weise Beitragsfreistellung wünschen, werden wir Ihnen die Höhe
der herabgesetzten Versicherungsleistungen auf Anfrage mittei-
len.

(8) Haben Sie die vollständige Befreiung von der Beitragszahlungs-
pflicht verlangt und erreichen die nach Absatz 7 zu berechnenden
beitragsfreien Versicherungsleistungen den Mindestbetrag nach
unseren "Bestimmungen über Gebühren und tarifabhängige Be-
grenzungen" gemäß § 15 Absatz 3 nicht, erhalten Sie den Rück-
kaufswert gemäß Absätze 3 bis 5. Eine teilweise Befreiung von
der Beitragszahlungspflicht können Sie nur verlangen, wenn so-
wohl die herabgesetzten Versicherungsleistungen als auch der
verbleibende Beitrag jeweils den Mindestbetrag nach unseren "Be-
stimmungen über Gebühren und tarifabhängige Begrenzungen"
gemäß § 15 Absatz 3 erreicht.

(9) Erfolgt eine Beitragsfreistellung innerhalb der ersten drei Versiche-
rungsjahre, beschränkt sich unsere Leistungspflicht im Todesfall
auf die in § 1 festgelegten Leistungen.

Beitragsrückzahlung

(10) Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen.

§ 10 Wie werden die Abschlusskosten verrechnet?

(1) Durch den Abschluss von Versicherungsverträgen entstehen Ko-
sten. Diese so genannten Abschlusskosten (§ 43 Absatz 2 der
Verordnung über die Rechnungslegung von Versicherungsunter-
nehmen RechVersV) sind bereits pauschal bei der Kalkulation der
Beiträge berücksichtigt und werden daher nicht gesondert in
Rechnung gestellt.

(2) Für Ihren Versicherungsvertrag ist das Verrechnungsverfahren
nach § 4 der Deckungsrückstellungsverordnung maßgebend. Hier-
bei werden die ersten Beiträge zur Tilgung von Abschlusskosten
herangezogen, soweit die Beiträge nicht für Leistungen im Versi-
cherungsfall und Kosten des Versicherungsbetriebes in der jeweili-
gen Versicherungsperiode und die Bildung der Deckungsrückstel-
lung aufgrund von § 25 Absatz 2 RechVersV in Verbindung mit §
169 Absatz 3 VVG bestimmt sind. Der zu tilgende Betrag ist nach
der Deckungsrückstellungsverordnung auf 4 % der von Ihnen
während der Laufzeit des Vertrages zu zahlenden Beiträge be-
schränkt.

(3) Die Berechnung des Rückkaufswertes und die Umwandlung in
eine beitragsfreie Versicherung erfolgen nach den Bestimmungen
in § 9 mit den dort beschriebenen Mindestbeträgen. Trotz dieser
Mindestbeträge können in der Anfangszeit Ihrer Versicherung nur
geringe Rückkaufswerte und keine oder nur geringe beitragfreie
Versicherungsleistungen vorhanden sein. Nähere Informationen
zu den Rückkaufswerten, den beitragsfreien Versicherungsleistun-
gen und ihren jeweiligen Höhen können Sie Ihrer Garantiewertta-
belle entnehmen.

§ 11 Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung ver-
langt wird?

(1) Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir gegen
Vorlage des Versicherungsscheins.

(2) Der Tod der versicherten Person ist uns unverzüglich anzuzeigen.
Außer dem Versicherungsschein sind uns einzureichen
- eine amtliche, Alter und Geburtsort enthaltende Sterbeurkunde,

- ein ausführliches ärztliches oder amtliches Zeugnis über die To-
desursache

- die notwendigen Nachweise zum Unfallhergang und zu den Un-
fallfolgen bei einem Unfalltod innerhalb der ersten drei Versi-
cherungsjahre.

(3) Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir notwendige wei-
tere Nachweise verlangen und erforderliche Erhebungen selbst
anstellen.

(4) Die mit den Nachweisen verbundenen Kosten trägt derjenige, der
die Versicherungsleistung beansprucht.

(5) Unsere Leistungen überweisen wir dem Empfangsberechtigten auf
seine Kosten. Bei Überweisungen in Länder außerhalb des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes trägt der Empfangsberechtigte auch
die damit verbundene Gefahr.

§ 12 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

(1) Den Inhaber des Versicherungsscheins können wir als berechtigt
ansehen, über die Rechte aus dem Versicherungsvertrag zu verfü-
gen, insbesondere Leistungen in Empfang zu nehmen. Wir kön-
nen aber verlangen, dass uns der Inhaber des Versicherungs-
scheins seine Berechtigung nachweist.

(2) In den Fällen des § 13 Absatz 4 brauchen wir den Nachweis der
Berechtigung nur dann anzuerkennen, wenn uns die schriftliche
Anzeige des bisherigen Berechtigten vorliegt.

§ 13 Wer erhält die Versicherungsleistung?

(1) Die Leistung aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir an Sie
als unseren Versicherungsnehmer oder an Ihre Erben, falls Sie
uns keine andere Person benannt haben, die bei Eintritt des Versi-
cherungsfalls die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag er-
werben soll (Bezugsberechtigter). Bis zum Eintritt des Versiche-
rungsfalls können Sie das Bezugsrecht jederzeit widerrufen.

(2) Sie können ausdrücklich bestimmen, dass der Bezugsberechtigte
sofort und unwiderruflich die Ansprüche aus dem Versicherungs-
vertrag erwerben soll. Sobald wir Ihre Erklärung erhalten haben,
kann dieses Bezugsrecht nur noch mit Zustimmung des von Ihnen
Benannten aufgehoben werden.

(3) Sie können Ihre Rechte aus dem Versicherungsvertrag auch ab-
treten oder verpfänden.

(4) Die Einräumung und der Widerruf eines Bezugsrechts sowie eine
Abtretung oder Verpfändung von Rechten aus dem Versiche-
rungsvertrag sind uns gegenüber nur und erst dann wirksam,
wenn sie uns vom bisherigen Berechtigten schriftlich angezeigt
worden sind. Der bisherige Berechtigte sind im Regelfall Sie; es
können aber auch andere Personen sein, sofern Sie bereits vorher
Verfügungen vorgenommen haben.

§ 14 Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift oder Ihres Na-
mens?

Eine Änderung Ihrer Postanschrift oder Ihres Namens müssen Sie uns
unverzüglich mitteilen. Anderenfalls können für Sie Nachteile entstehen,
da wir eine an Sie zu richtende Willenserklärung mit eingeschriebenem
Brief an Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift senden können. In diesem
Fall gilt unsere Erklärung drei Tage nach Absendung des eingeschriebe-
nen Briefes als zugegangen. Dies gilt auch, wenn Sie die Versicherung
in Ihrem Gewerbebetrieb genommen und Ihre gewerbliche Niederlas-
sung verlegt haben.

§ 15 Welche Gebühren stellen wir Ihnen gesondert in Rechnung,
und welche tarifabhängigen Begrenzungen gelten?

(1) Falls aus besonderen, von Ihnen veranlassten Gründen ein zu-
sätzlicher Verwaltungsaufwand verursacht wird, können wir die in
solchen Fällen durchschnittlich entstehenden Kosten als pauscha-
len Abgeltungsbetrag (Gebühr) gesondert in Rechnung stellen.
Die derzeit gültigen Gebühren können Sie den als Anlage beige-
fügten "Bestimmungen über Gebühren und tarifabhängige Begren-
zungen" entnehmen. Diese Bestimmungen sind Bestandteil dieser
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Bedingungen. Wir können Gebühren in angemessener Weise neu
festlegen. Über künftige Änderungen werden wir Sie jeweils
schriftlich unterrichten.

(2) Sofern Sie uns nachweisen, dass die dem pauschalen Abgel-
tungsbetrag zugrunde liegenden Annahmen in Ihrem Fall entwe-
der dem Grunde nach nicht zutreffen oder der Höhe nach wesent-
lich niedriger zu beziffern sind, entfällt der Abgeltungsbetrag bzw.
wird - im letzteren Falle - entsprechend herabgesetzt.

(3) Insbesondere aus Kostengründen gelten für Ihre Versicherung be-
stimmte tarifabhängige Begrenzungen. Die derzeit gültigen Be-
grenzungen können Sie den als Anlage beigefügten "Bestimmun-
gen über Gebühren und tarifabhängige Begrenzungen" entneh-
men. Diese Bestimmungen sind Bestandteil dieser Bedingungen.
Wir können Begrenzungen in angemessener Weise neu festlegen.
Über künftige Änderungen werden wir Sie jeweils schriftlich unter-
richten.

§ 16 Bis wann müssen uns gegenüber versicherungsvertragliche
Ansprüche spätestens geltend gemacht werden?

(1) Ansprüche aus diesem Versicherungsvertrag verjähren innerhalb
der gesetzlichen Frist von 3 Jahren (§ 195 Bürgerliches Gesetz-
buch). Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in
dem der Anspruch entstanden ist.

(2) Lässt der Ansprucherhebende die Verjährungsfrist verstreichen,
ohne dass er den Anspruch gerichtlich geltend macht, sind An-
sprüche, soweit sie nicht bereits von uns anerkannt sind, ausge-
schlossen.

§ 17 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?

Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland An-
wendung.

§ 18 Wo ist der Gerichtsstand?

(1) Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt
sich die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz oder der für
den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Sind Sie
eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in
dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz
oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufent-
halt haben.

(2) Sind Sie eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem Versi-
cherungsvertrag gegen Sie bei dem Gericht erhoben werden, das
für Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort
Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Sind Sie eine juristi-
sche Person, bestimmt sich das zuständige Gericht nach Ihrem
Sitz oder Ihrer Niederlassung.

(3) Verlegen Sie Ihren Wohnsitz in einen Staat außerhalb der Euro-
päischen Gemeinschaft, Islands, Norwegens oder der Schweiz,
sind die Gerichte des Staates zuständig, in dem wir unseren Sitz
haben.

§ 19 Wann können diese Bedingungen angepasst werden?

(1) Ist eine Bestimmung in unseren Versicherungsbedingungen durch
höchstrichterliche Entscheidung oder durch bestandskräftigen Ver-
waltungsakt für unwirksam erklärt worden, können wir sie durch
eine neue Regelung ersetzen, wenn dies zur Fortführung des Ver-
trags notwendig ist oder wenn das Festhalten an dem Vertrag
ohne neue Regelung für eine Vertragspartei auch unter Berück-
sichtigung der Interessen der anderen Vertragspartei eine unzu-
mutbare Härte darstellen würde. Die neue Regelung ist nur wirk-
sam, wenn sie unter Wahrung des Vertragsziels die Belange der
Versicherungsnehmer angemessen berücksichtigt.

(2) Die neue Regelung nach Absatz 1 wird zwei Wochen, nachdem
wir Ihnen die neue Regelung und die hierfür maßgeblichen
Gründe mitgeteilt haben, Vertragsbestandteil.

(3) Sollte eine Bestimmung dieses Bedingungswerkes ganz oder teil-

weise unwirksam sein, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen nicht.
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Diese zusätzlichen Angaben ergänzen die Ihrer Versicherung zugrunde
liegenden Allgemeinen und Besonderen Bedingungen.

1. Hauptversicherung

1.1 Laufende Überschussanteile

1.1.1 Ermittlung und Zuteilung der laufenden Überschussanteile

Jeweils zu Beginn eines Versicherungsjahres, erstmals zu Beginn des
zweiten Versicherungsjahres, wird ein laufender Überschussanteil zuge-
teilt. Ferner wird bei Ablauf der Versicherung ein laufender Überschus-
santeil fällig.

Der laufende Überschussanteil setzt sich aus einem Zinsüberschussan-
teil, einem Risikoüberschussanteil und einem sonstigen Überschussan-
teil zusammen. Bemessungsgröße ist für den

- Zinsüberschussanteil
das mit den Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation berech-
nete Deckungskapital am Zuteilungstermin;

- Risikoüberschussanteil
der nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik be-
rechnete rechnungsmäßige Beitrag für das Todesfallrisiko des je-
weiligen Versicherungsjahres;

- sonstigen Überschussanteil
die vereinbarte Versicherungssumme; sowie bei beitragspflichtigen
Versicherungen zusätzlich der bei jährlicher Zahlungsweise zu ent-
richtende Jahresbeitrag ohne Stückkosten.

1.1.2 Verwendung der laufenden Überschussanteile

Der jeweils zugeteilte laufende Überschussanteil wird als Einmalbeitrag
zur Bildung einer zusätzlichen beitragsfreien Versicherungssumme
(Bonus) verwendet.

Bei einer Kündigung der Versicherung wird als Rückkaufswert das
Deckungskapital des Bonus gezahlt. Im Todesfall wird die Versiche-
rungssumme des Bonus fällig.

Innerhalb der ersten drei Versicherungsjahre - bei Einmalbeitragsversi-
cherungen innerhalb des ersten Versicherungsjahres - wird im Todesfall
jedoch nur das Deckungskapital des Bonus gezahlt.

Tritt der Tod als Folge eines Unfallereignisses gemäß § 2 der Allgemei-
nen Bedingungen ein, wird jedoch auch innerhalb der ersten drei Versi-
cherungsjahre - bei Einmalbeitragsversicherungen innerhalb des ersten
Versicherungsjahres - die volle Versicherungssumme des Bonus fällig.

1.2 Schlussüberschuss

Bei Vertragsbeendigung kann ein Schlussüberschuss fällig werden.

Bemessungsgrößen für den Schlussüberschuss sind die zurückgelegten
Versicherungsjahre und die vereinbarte Versicherungssumme in den je-
weiligen Versicherungsjahren.

Die jeweilige Höhe eines eventuell fällig werdenden Schlussüberschus-
ses ist abhängig von der Art und dem Zeitpunkt der Vertragsbeendigung
und wird für jeweils ein Jahr im Voraus festgelegt und im Geschäftsbe-
richt veröffentlicht.

1.3 Beteiligung an den Bewertungsreserven

Bei Beendigung Ihres Vertrages erhält Ihr Vertrag nach § 3 Absatz 1.b
und 2.b der Allgemeinen Bedingungen eine Beteiligung an den über-
schussbeteiligungsrelevanten Bewertungsreserven. Für die Höhe der
Beteiligung sind

- die unter Ziffer 1.3.1 beschriebene Bemessungsgröße für die Beteili-
gung an den Bewertungsreserven und

- die unter Ziffer 1.3.2 beschriebene Sockelbeteiligung an den Bewer-
tungsreserven

wesentlich. Die Ihrem Vertrag nach § 153 Absatz 3 des Gesetzes über
den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz - VVG) rechne-
risch zugeordneten Bewertungsreserven sind der Teil der überschussbe-
teiligungsrelevanten Bewertungsreserven, der dem Anteil der Bemes-
sungsgröße Ihres Vertrages an der Summe über die Bemessungsgrößen
aller Verträge mit Anspruch auf Beteiligung an den Bewertungsreserven
entspricht. Als Beteiligung an den Bewertungsreserven wird die Hälfte
des Ihrem Vertrag rechnerisch zugeordneten Teils der Bewertungsreser-
ven, mindestens jedoch die Sockelbeteiligung an den Bewertungsreser-
ven, fällig.

1.3.1 Bemessungsgröße für die Beteiligung an den Bewertungsre-
serven

Die Bemessungsgröße für die Beteiligung an den Bewertungsreserven
ist die Summe der jeweiligen Vertragsguthaben am Ende der zurückge-
legten Versicherungsjahre; unvollständige Versicherungsjahre tragen auf
Grundlage des Vertragsguthabens am Ende des Versicherungsjahres
zeitanteilig zur Bemessungsgrundlage bei. Als Vertragsguthaben gelten
dabei das Deckungskapital für die vereinbarten Versicherungsleistungen
und das Deckungskapital des Bonus am Ende des Versicherungsjahres
vor einer eventuellen Zuteilung von Überschussanteilen zu diesem Ter-
min.

1.3.2 Sockelbeteiligung an den Bewertungsreserven

Bei Vertragsbeendigung kann eine Sockelbeteiligung an den Bewer-
tungsreserven fällig werden.

Bemessungsgrößen für die Sockelbeteiligung an den Bewertungsreser-
ven sind die zurückgelegten Versicherungsjahre und die vereinbarte Ver-
sicherungssumme in den jeweiligen Versicherungsjahren.

Die jeweilige Höhe einer eventuellen fällig werdenden Sockelbeteiligung
an den Bewertungsreserven ist abhängig von der Art und dem Zeitpunkt
der Vertragsbeendigung und wird für jeweils ein Jahr im Voraus festge-
legt und im Geschäftsbericht veröffentlicht.

Bestimmungen zur Überschussbeteiligung für die
BestattungsVorsorge (zusätzliche Angaben)
(Stand 01.01.2010)
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die nachfolgenden Informationen beruhen auf dem aktuellen Stand der
Steuergesetze (Stand: 01.01.2009). Die Anwendung dieser Steuerrege-
lungen auf Ihre Lebensversicherung kann nicht für die gesamte Laufzeit
garantiert werden. Durch Änderungen von Gesetzen, Verordnungen,
Rechtsprechung, Verwaltungsanweisungen etc. während der weiteren
Vertragslaufzeit, aber auch durch Vertragsänderungen, kann sich die
steuerliche Behandlung Ihrer Lebensversicherung ändern. Eine Haftung
für diese Auskünfte können wir nicht übernehmen. In Zweifelsfällen emp-
fehlen wir Ihnen, steuerliche Beratung in Anspruch zu nehmen.

Einkommensteuer

Hauptversicherung

Im Erlebensfall oder bei Rückkauf des Vertrages (vgl. § 20 Abs. 1 Nr. 6
EStG) gehört der Ertrag zu Kapital bildenden Versicherungen zu den
Einkünften aus Kapitalvermögen.

Der Ertrag ergibt sich als Unterschiedsbetrag zwischen der Versiche-
rungsleistung und der Summe der auf sie entrichteten Beiträge (vgl. § 20
Abs. 1 Nr. 6 EStG). Beiträge zu Berufsunfähigkeits- und Unfall-
Zusatzversicherungen dürfen nicht von der Versicherungsleistung abge-
zogen werden, d. h. sie dürfen den Ertrag nicht mindern.

Bei entgeltlichem Erwerb des Anspruchs auf die Versicherungsleistung
treten die Anschaffungskosten an die Stelle der vor dem Erwerb entrich-
teten Beiträge (vgl. § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 3 EStG).
Wird die Versicherungsleistung nach Vollendung des 60. Lebensjahres
des Steuerpflichtigen und nach Ablauf von zwölf Jahren seit dem Ver-
tragsabschluss ausgezahlt, ist die Hälfte des Unterschiedsbetrages an-
zusetzen. (sog. Hälftebesteuerung)

Sofern die steuerpflichtige Leistung mehreren Steuerpflichtigen gemein-
schaftlich zufließt, ist die Aufteilung der Erträge nach Köpfen vorzuneh-
men, wenn kein abweichendes Verhältnis vereinbart ist.

Kosten die durch den Versicherungsvertrag veranlasst sind, können ggf.
als Werbungskosten in der Steuererklärung geltend gemacht werden.

Die steuerpflichtigen Erträge unterliegen der Kapitalertragsteuer (vgl. §
43 EStG), die wir gegebenenfalls mit zusätzlichen Steuern (z.B. dem So-
lidaritätszuschlag) nach den gesetzlichen Bestimmungen einzubehalten
und an das zuständige Finanzamt abzuführen haben. Bemessungs-
grundlage für die Kapitalertragsteuer ist stets - auch bei der Hälftebe-
steuerung - der volle steuerpflichtige Ertrag. Im Falle der Hälftebesteue-
rung kann die zu viel gezahlte Kapitalertragsteuer im Wege der Einkom-
mensteuererklärung erstattet werden.

Die steuerpflichtigen Erträge unterliegen grundsätzlich einem gesonder-
tem Steuertarif (vgl. § 32d EStG), durch den die Einkommensteuer abge-
golten wird (Abgeltungsteuer). Stattdessen kann der Steuerpflichtige im
Rahmen der Einkommensteuererklärung die Besteuerung mit seinem in-
dividuellen Steuersatz beantragen. Bei der Hälftebesteuerung findet die
Abgeltungsteuer keine Anwendung; die steuerpflichtigen Erträge werden
stets mit dem individuellen Steuersatz besteuert.

Ggf. behalten wir auf schriftlichen Antrag des Steuerpflichtigen die auf
die Kapitalertragsteuer entfallende Kirchensteuer ein und führen sie an
das zuständige Finanzamt ab. Wird kein Antrag gestellt, erfolgt die Ver-
anlagung der Kirchensteuer im Rahmen der Einkommensteuererklärung.

Über den Kapitalertrag und die abgeführten Beträge erhalten Sie von
uns eine Steuerbescheinigung als Nachweis gegenüber Ihrem Finanz-
amt.

Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehört auch der Gewinn aus der
Veräußerung von Ansprüchen auf eine Versicherungsleistung. Wir sind
gesetzlich verpflichtet nach Kenntniserlangung von einer Veräußerung
unverzüglich Mitteilung an das für den Steuerpflichtigen zuständige
Wohnfinanzamt zu machen und auf Verlangen des Steuerpflichtigen eine
Bescheinigung über die Höhe der entrichteten Beiträge im Zeitpunkt der
Veräußerung zu erteilen.

Leistungen, die im Todesfall gezahlt werden, unterliegen nicht der Ein-
kommensteuer.

Zusatzversicherungen

Kapitalleistungen aus Unfall-Zusatzversicherungen und Risiko-
Zusatzversicherungen sind einkommensteuerfrei.

Gezahlte Renten aus Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherungen unterlie-
gen in Höhe des Ertragsanteils für zeitlich begrenzte Leibrenten als son-
stige Einkünfte der Besteuerung (vgl. § 22 Abs. 1 EStG in Verbindung
mit § 55 EStDV). Über die ausgezahlten Rentenleistungen aus einer Be-
rufsunfähigkeits-Zusatzversicherung haben wir eine Rentenbezugsmittei-
lung an die Deutsche Rentenversicherung Bund als Zentrale Stelle für
Altersvermögen (ZFA) zu machen (vgl. § 22a in Verbindung mit § 81
EStG).

Erbschaft- / Schenkungsteuer

Die Ansprüche oder Leistungen aus Lebensversicherungen und eventu-
ellen Zusatzversicherungen können der Erbschafts- bzw. Schenkungs-
teuer unterliegen, wenn sie einem anderen als dem Versicherungsneh-
mer ausgezahlt oder zur Verfügung gestellt werden. Dieses gilt auch bei
einem Wechsel des Versicherungsnehmers. In diesem Fall wird der in
der Versicherung liegende Vermögenswert der Versicherung übertragen.
Er wird mit dem aktuellen Rückkaufswert zum Übertragungszeitpunkt be-
wertet. Wir sind verpflichtet, diese Fälle vor Auszahlung bzw. Übertra-
gung dem für die Verwaltung der Erbschaftsteuer zuständigen Finanz-
amt schriftlich anzuzeigen (vgl. § 33 ErbStG in Verbindung mit § 3 Er-
bStDV).

Versicherungsteuer

Die Beiträge zu Lebensversicherungen unterliegen nicht der Versiche-
rungsteuer.

Umsatzsteuer (auch Mehrwertsteuer genannt)

Leistungen aus Ihrer Lebensversicherung sind umsatzsteuerfrei.

Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Ausland

Sofern die bezugsberechtigte Person aus dem Vertrag den Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland hat, unterliegen Rentenzahlun-
gen oder eine Kapitalleistung in Deutschland der beschränkten Einkom-
mensteuerpflicht. Der steuerpflichtige Anteil der Rente ermittelt sich nach
den gleichen, oben beschriebenen Regeln (vgl. § 49 EStG). Zusätzlich
können ausländische Steuerregelungen zur Anwendung kommen.

Die Abkürzungen bedeuten:

EStG Einkommensteuergesetz
EStDV Einkommensteuer-Durchführungsverordnung
ErbStG Erbschaftsteuergesetz
ErbStDV Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung.
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Diese Bestimmungen sind Bestandteil der Ihrer Versicherung zugrunde
liegenden Allgemeinen und Besonderen Bedingungen. Wir können die
Bestimmungen in angemessener Weise neu festlegen. Über künftige Än-
derungen werden wir Sie jeweils schriftlich unterrichten

Gebühren

Alle etwaigen öffentlichen Abgaben und Gebühren, die für die Versiche-
rung erhoben werden, sowie die uns in Rechnung gestellten Gebühren
für Rückläufer im Lastschriftverfahren sind uns zu erstatten.

Für eine Mahnung aufgrund der Nichtzahlung von Folgebeiträgen oder
sonstigen geschuldeten Beträgen erheben wir neben den anfallenden
Postgebühren eine Gebühr von 5 EUR.

Der Zinssatz für Verzugszinsen richtet sich nach der Situation am Kapi-
talmarkt. Er liegt jedoch höchstens 5 Prozentpunkte über dem Basiszins-
satz nach § 247 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Nicht gezahlte Gebühren oder Verzugszinsen verrechnen wir mit Ihren
Überschussanteilen.

Für die folgenden besonderen Bemühungen erheben wir eine Gebühr
von 15 EUR, die wir mit Ihren Überschussanteilen verrechnen:

- Wechsel des Versicherungsnehmers

- Ausstellung eines Ersatzversicherungsscheines

- Vertragsänderung mit Neuberechnung von Beitrag, vereinbarter
Versicherungsleistung oder Vertragslaufzeit

- Bestätigung von Verfügungsbeschränkungen (außerhalb des Ver-
bundes mit den Sparkassen und der Landesbausparkasse)

- Einzelermächtigung zur Schweigepflichtentbindung

Bei Rentenversicherungen behalten wir von jeder Zuzahlung Gebühren
in Höhe von 5 % der Zuzahlung ein.

Fondswechsel bei Überschussverwendung Fondsanlage:
Eine Übertragung von Fondsguthaben bzw. ein Fondswechsel für künf-
tige Überschussanteile ist einmal im Kalenderjahr kostenfrei möglich.

Tarifabhängige Begrenzungen

1. Kapital bildende Lebensversicherungen und Risikoversiche-
rungen

a) Mindestversicherungssumme

- für beitragspflichtige Versicherungen
- Kapital bildende Lebensversicherungen 3.000 EUR

- bei Einschluss Dynamik (W) oder bei ver-
einbartem persönlichen Anpassungsrecht

5.000 EUR

- Risikoversicherungen 3.000 EUR
- bei Einschluss Dynamik (W) oder bei ver-

einbartem persönlichen Anpassungsrecht
5.000 EUR

- für beitragsfreie Versicherungen 1.500 EUR

b) Mindestbeitrag

- Mindestbeitrag, sofern die Beiträge nicht im
Lastschriftverfahren gezahlt werden

20 EUR

c) Teilabruf bei Versicherungen mit Abrufphase

- Mindest-Teilabrufsumme 2.000 EUR
- Mindest-Abrufsummen / Mindest-Er-

lebensfallsumme nach Teilabruf
2.000 EUR

2. Rentenversicherungen

a) Mindestrente

- für beitragspflichtige Versicherungen
- jährlich 300 EUR
- bei Einschluss Dynamik (W) oder bei verein-

bartem persönlichen Anpassungsrecht jähr-
lich

600 EUR

- für beitragsfreie Versicherungen
- jährlich 300 EUR

b) Mindestbeitrag

- Mindestbeitrag, sofern die Beiträge nicht im
Lastschriftverfahren gezahlt werden

20 EUR

- Mindestbetrag für eine Zuzahlung 1.000 EUR
- Höchstbetrag für die Summe der Zuzahlungen

je Kalenderjahr
10.000 EUR

c) Teilkapitalabfindung/ Teilauszahlung

- Mindestwert der Teilkapitalabfindung 2.000 EUR
- Mindestwert der Teilauszahlung 2.000 EUR

d) Kapitalentnahme

- Mindestwert der Kapitalentnahme 5.000 EUR

3. Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherungen

- jährliche Mindestbarrente 600 EUR

- jährliche Höchstbarrente bei Einschluss zu einer
- Kapital bildenden Lebensversicherung:

48 % der (anfänglichen) Todesfallversicherungssumme zu-
züglich einer gegebenenfalls vorhandenen Risiko- Zusatzver-
sicherungssumme

- Risikoversicherung
- bei gleich bleibender Versicherungssumme:

48 % der Versicherungssumme zuzüglich 48 % des To-
desfallbonus aus der Überschussbeteiligung, höchstens
jedoch 100 % der Versicherungssumme

- bei planmäßig fallender Versicherungssumme:
48 % der (durchschnittlichen) Versicherungssumme

- Rentenversicherung:
1000 % der versicherten (anfänglichen) Jahresrente

4. Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung

- jährliche Mindestrente 300 EUR

5. Rückkauf

- Mindestbetrag 10 EUR

Bestimmungen über Gebühren und
tarifabhängige Begrenzungen
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Vorbemerkung

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elek-
tronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Ver-
tragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bie-
tet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor
missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen manuellen Verfahren.
Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person
wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist
die Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine
andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt
hat. Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn
dies für die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines rechtsge-
schäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses erfor-
derlich ist oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der spei-
chernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht,
dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss
der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.

Einwilligungserklärung

Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwä-
gung und im Hinblick auf eine sicherere Rechtsgrundlage für die Daten-
verarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung
nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung
des Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch - außer in der Lebens-
und Unfallversicherung - schon mit Ablehnung des Antrags oder durch
Ihren jederzeit möglichen Widerruf, der allerdings den Grundsätzen von
Treu und Glauben unterliegt. Wird die Einwilligungserklärung bei Antrag-
stellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem
Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener
Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in
dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbemer-
kung beschrieben, erfolgen.

Schweigepflichtentbindungserklärung

Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie z. B. beim Arzt,
einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betrof-
fenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, Kranken- und
Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch
eine Schweigepflichtentbindungsklausel enthalten.

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Da-
tenverarbeitung und -nutzung nennen.

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer

Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind.
Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter wer-
den zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie Kundennummer,
Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung so-
wie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers,
eines Sachverständigen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei
einem Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und
ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten Grad
der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über
einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den
Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten).

2. Datenübermittlung an Rückversicherer

Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf
einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb
geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer im
In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls entspre-
chende versicherungstechnische Angaben von uns, wie Versicherungs-
nummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und
Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rück-
versicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden
ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. In
einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversiche-
rer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben.

3. Datenübermittlung an andere Versicherer

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antrag-
stellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer
alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Schadenabwicklung
wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z. B. frühere Krankhei-
ten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen über gleichartige andere
Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder gekündigte).
Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in
den Angaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den
Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erfor-
derlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entspre-
chende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen.

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, ge-
setzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines
Austausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern.
Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und An-
schrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risi-
kos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag.

4. Zentrale Hinweissysteme

Bei Prüfung eines Antrages oder eines Schadens kann es notwendig
sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts
oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den
zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder
auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu beantworten.
Dazu bestehen beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirt-
schaft e. V. (GDV) und beim Verband der privaten Krankenversicherung
e. V. (PKV) zentrale Hinweissysteme. Die Aufnahme in diese Hinweissy-
steme und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem je-
weiligen System verfolgt werden dürfen, also nur soweit bestimmte Vor-
aussetzungen erfüllt sind.

Beispiele:

Haftpflichtversicherer - Registrierung von auffälligen Schadenfällen so-
wie von Personen, bei denen der Verdacht des Versicherungs-
missbrauchs besteht.

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.

Kfz-Versicherer - Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-
Diebstählen sowie von Personen, bei denen der Verdacht des Versiche-
rungsmissbrauchs besteht.

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.

Lebensversicherer - Aufnahme von Sonderrisiken, z. B. Ablehnung des
Risikos bzw. Annahme mit Beitragszuschlag

- aus versicherungsmedizinischen Gründen,
- aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer,
- wegen verweigerter Nachuntersuchung.

Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung seitens des
Versicherers; Ablehnung des Vertrages seitens des Versicherungsneh-
mers wegen geforderter Beitragszuschläge.

Zweck: Risikoprüfung.

Rechtsschutzversicherer

- Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertrags-
ablauf durch den Versicherer nach mindestens zwei Versicherungs-
fällen innerhalb von 12 Monaten.

- Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer
nach mindestens 3 Versicherungsfällen innerhalb von 36 Monaten.

- Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertrags-
ablauf bei konkret begründetem Verdacht einer betrügerischen Inan-
spruchnahme der Versicherung.

Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der Antrag-
stellung.

Sachversicherer - Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brand-
stiftung vorliegt oder wenn aufgrund des Verdachts des Versicherungs-
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missbrauchs der Vertrag gekündigt wird und bestimmte Schadensum-
men erreicht sind.

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren
Missbrauchs.

Transportversicherer - Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versi-
cherungsmissbrauchs) Schadenfällen, insbesondere in der Reisege-
päckversicherung.

Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungs-
missbrauch

Unfallversicherer

- Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeige-
pflicht,

- Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung
im Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder von Unfall-
folgen,

- außerordentliche Kündigung durch den Versicherer nach Leistungs-
erbringung oder Klageerhebung auf Leistung.

Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch.

5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe

Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachversi-
cherung) und andere Finanzdienstleistungen, z. B. Kredite, Bausparen,
Kapitalanlagen, Immobilien werden durch rechtlich selbständige Unter-
nehmen betrieben. Um den Kunden einen umfassenden Versicherungs-
schutz anbieten zu können, arbeiten die Unternehmen häufig in Unter-
nehmensgruppen zusammen.

Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie
das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So wird z. B. Ihre Adresse nur
einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen Unter-
nehmen der Gruppe abschließen; und auch Ihre Versicherungsnummer,
die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleit-
zahl, d. h. Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, wer-
den in einer zentralen Datensammlung geführt.

Dabei sind die sog. Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, Kundennummer,
Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträge) von allen Unterneh-
men der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post im-
mer richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zustän-
dige Partner genannt werden. Auch Geldeingänge können so in Zwei-
felsfällen ohne Rückfragen korrekt verbucht werden.

Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind da-
gegen nur von den Versicherungsunternehmen der Gruppe abfragbar.
Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen
Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet werden, spricht
das Gesetz auch hier von "Datenübermittlung", bei der die Vorschriften
des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Branchenspezifische
Daten - wie z. B. Gesundheits- oder Bonitätsdaten - bleiben dagegen un-
ter ausschließlicher Verfügung der jeweiligen Unternehmen. Ausgenom-
men hiervon sind die Gesundheitsdaten der Provinzial NordWest, die an
die vertragsführende Landesdirektion übermittelt werden.

Unserer Unternehmensgruppe gehören zurzeit folgende Unternehmen
an:

- Provinzial NordWest Holding Aktiengesellschaft,
- Provinzial Nord Brandkasse Aktiengesellschaft,
- Westfälische Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft,
- Provinzial NordWest Lebensversicherung Aktiengesellschaft,
- Hamburger Feuerkasse Versicherungs-AG,
- VersAM Versicherungs-Assetmanagement GmbH,
- Provinzial NordWest Pensionsberatung GmbH.

Die Provinzial Nord Brandkasse Aktiengesellschaft und die Westfälische
Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft handeln zugleich als Landes-
direktion

- der ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG,
- der Union Krankenversicherung AG (UKV) / der Bayerischen Beam-

tenkrankenkasse AG,
- der Union Reiseversicherung AG (URV),
- der Provinzial NordWest Lebensversicherung Aktiengesellschaft,
- der S-Pensionskasse AG und der S-Pensionsfonds AG.

Des Weiteren erfolgt eine Datenübermittlung an die Provinzial Rhein-
land, sofern es zur Vertragsführung, insbesondere bei Mitversicherun-
gen, Konsortialvereinbarungen oder ähnlichen Formen der Zusammen-
arbeit, erforderlich ist.

Der Unternehmensgruppe der Provinzial Rheinland gehören zurzeit fol-
gende Unternehmen an:

- Provinzial Rheinland Versicherung AG, Die Versicherung der Spar-
kassen,

- Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG, Die Versicherung der
Sparkassen,

- Provinzial Rheinland Holding, Ein Unternehmen der Sparkassen.

Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Vermittler zur
umfassenden Beratung und Betreuung ihrer Kunden in weiteren Finanz-
dienstleistungen (z. B. Kredite, Bausparverträge, Kapitalanlagen, Immo-
bilien) auch mit Kreditinstituten, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Im-
mobiliengesellschaften außerhalb der Gruppe zusammen.

Zurzeit kooperieren wir mit:

- den Westfälisch-Lippischen Sparkassen,
- der Westdeutschen Landesbank,
- der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse,
- der Firma ProTect Dienstleistungs GmbH,
- den Sparkassen des Sparkassen- und Giroverbandes Schleswig-Hol-

steins,
- Sparkassen in Mecklenburg-Vorpommern,
- Sparkassen mit Geschäftsstellen in Hamburg,
- der HSH Nordbank AG,
- der Nord/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale,
- der LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg AG,
- der LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG,
- der LBS-Immobilien GmbH für Schleswig-Holstein.

Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Vermittlung der
jeweiligen Produkte und der weiteren Betreuung der so gewonnenen
Kunden. So vermitteln z. B. die genannten Kreditinstitute im Rahmen ei-
ner Kundenberatung / -betreuung Versicherungen als Ergänzung zu den
eigenen Finanzdienstleistungsprodukten. Für die Datenverarbeitung der
vermittelnden Stelle gelten die folgenden Ausführungen unter Punkt 6.

Außerdem arbeiten wir mit der ÖRAG-Service-GmbH zusammen, um
eine jederzeitige Erreichbarkeit zu gewährleisten. Ferner erbringt die
ÖRAG-Service-GmbH Assistance-Leistungen im Schadenfall.

6. Betreuung durch Versicherungsvermittler

In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sonstigen
Dienstleistungsangebots unserer Unternehmensgruppe bzw. unseres
Kooperationspartners werden Sie durch einen unserer Vermittler betreut,
der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen
berät. Vermittler in diesem Sinn sind neben Einzelpersonen auch Ver-
mittlungsgesellschaften sowie im Rahmen der Zusammenarbeit bei Fi-
nanzdienstleistungen auch Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalan-
lage- und Immobiliengesellschaften u.a.

Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Ver-
mittler zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und Beratung
notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsda-
ten, z. B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschut-
zes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Versi-
cherungsleistungen sowie von unseren Partnerunternehmen Angaben
über andere finanzielle Dienstleistungen, z. B. Abschluss und Stand Ih-
res Bausparvertrages. Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpas-
sungen in der Personenversicherung können an den zuständigen Ver-
mittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden.

Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezoge-
nen Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des Kun-
den. Auch werden sie von uns über Änderungen der kundenrelevanten
Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich verpflich-
tet, die Bestimmungen des BDSG und seine besonderen Verschwiegen-
heitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten.

Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. Endet
seine Tätigkeit für unser Unternehmen (z. B. durch Kündigung des Ver-
mittlervertrages oder bei Pensionierung), regelt das Unternehmen Ihre
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Betreuung neu; Sie werden hierüber informiert.

7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte

Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben
dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft sowie
unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sper-
rung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten.

Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie
sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres Versiche-
rers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichti-
gung, Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespei-
cherten Daten stets an Ihren Versicherer.
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